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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Tiere sind mit 

ökologischen/biologischen Futtermitteln zu 

füttern, die dem 

ernährungsphysiologischen Bedarf der 

Tiere in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstadien entsprechen. 

Restriktive Fütterung ist in der 

Tierproduktion verboten; 

(b) Die Tiere sind mit 

ökologischen/biologischen Futtermitteln 

oder Umstellungsfuttermitteln gemäß 

Nummer 1.4.3 zu füttern, die dem 

ernährungsphysiologischen Bedarf der 

Tiere in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstadien entsprechen. 

Restriktive Fütterung ist in der 

Tierproduktion verboten. 

Begründung 

Der Status quo muss beibehalten werden, da auf dem Markt nicht genügend 

ökologische/biologische Futtermittel zur Verfügung stehen. 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.4.1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) die Verwendung von 

Wachstumsförderern und synthetischen 

Aminosäuren ist untersagt; 

(f) Die Verwendung von 

Wachstumsförderern ist untersagt, und 

chemisch-synthetische Erzeugnisse oder 

Stoffe sind strikt auf Fälle zu 

beschränken, in denen ihre Verwendung 

als Futtermittelzusatzstoffe im Interesse 

der Tiergesundheit und des Tierschutzes 

gemäß Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe e 

Ziffer i dieser Verordnung erforderlich 

ist. 

 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.4.2.1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Gemeinschaftsflächen vollständig 

gemäß dieser Verordnung bewirtschaftet 

werden; 

(a) die Gemeinschaftsflächen zumindest in 

den letzten drei Jahren nicht mit 

Produkten behandelt wurden, die für die 
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ökologische/biologische Produktion nicht 

zugelassen sind, und vollständig gemäß 

dieser Verordnung bewirtschaftet werden; 

Begründung 

Durch den Änderungsantrag wird der Status quo beibehalten. 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.4.2.1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) nicht ökologisch/nicht biologisch 

produzierte Tiere, die auf den Flächen 

weiden, aus einem Produktionssystem 

stammen, das einem der in den 

Artikeln 28 und 30 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013
3
 vorgesehenen Systeme 

gleichwertig ist; 
 

entfällt 

__________________  

3
 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Dezember 2013 über die 

Förderung der ländlichen Entwicklung 

durch den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (ELER) und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 

20.12.2013, S. 487). 

 

Begründung 

Spezielle Anforderungen für Tiere aus nicht ökologischer/nicht biologischer Produktion, die 

zusammen mit Tieren aus ökologischer/biologischer Produktion weiden, verringern die 

Flexibilität und somit die Möglichkeit der Umstellung von gemeinsam bewirtschafteten 

Weideflächen. Durch die Tierhaltung in konventionellen Betrieben wird im Verhältnis zu den 

Anforderungen gemäß Artikel 28 und 30 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 die Qualität 

der auf die Weideflächen aufgebrachten Dünger tierischer Herkunft nicht beeinträchtigt. 

Wichtiger ist es, dass die Tiere in Übereinstimmung mit der Verordnung über die 

ökologische/biologische Produktion behandelt werden, wenn ökologisch/biologisch 

bewirtschaftete Gebiete als gemeinsames Weideland genutzt werden. 
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Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.4.3.1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.4.3.1. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, 

die sich in der Umstellung befinden, 

können im Durchschnitt bis zu 15 % der 

Gesamtmenge der an die Tiere verfütterten 

Futtermittel aus der Beweidung bzw. der 

Beerntung von Dauergrünland, 

mehrjährigen Futterkulturen oder von 

Eiweißpflanzen, die im ersten Jahr der 

Umstellung auf ökologisch/biologisch 

bewirtschafteten Parzellen angebaut 

wurden, stammen, sofern diese Flächen 

Teil des Betriebs sind. Futter, das im ersten 

Jahr der Umstellung erzeugt wurde, darf 

nicht für die Herstellung verarbeiteter 

ökologischer/biologischer Futtermittel 

verwendet werden. Wenn sowohl 

Umstellungsfuttermittel als auch 

Futtermittel von Parzellen im ersten Jahr 

der Umstellung verwendet werden, darf der 

Gesamtprozentsatz dieser Futtermittel 

zusammengerechnet den Höchstsatz gemäß 

Nummer 1.4.3.2 nicht überschreiten. 

1.4.3.1. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, 

die sich in der Umstellung befinden, 

können im Durchschnitt bis zu 20 % der 

Gesamtmenge der an die Tiere verfütterten 

Futtermittel aus der Beweidung bzw. der 

Beerntung von Dauergrünland, 

mehrjährigen Futterkulturen oder von 

Eiweißpflanzen, die im ersten Jahr der 

Umstellung auf ökologisch/biologisch 

bewirtschafteten Parzellen angebaut 

wurden, stammen, sofern diese Flächen 

Teil des Betriebs sind. Futter, das im ersten 

Jahr der Umstellung erzeugt wurde, darf 

nicht für die Herstellung verarbeiteter 

ökologischer/biologischer Futtermittel 

verwendet werden. Wenn sowohl 

Umstellungsfuttermittel als auch 

Futtermittel von Parzellen im ersten und 

zweiten Jahr der Umstellung zur Fütterung 

verwendet werden, darf der 

Gesamtprozentsatz dieser Futtermittel 

zusammengerechnet den Höchstsatz gemäß 

Nummer 1.4.3.2 nicht überschreiten. 

Futter, das im ersten Jahr der Umstellung 

erzeugt wurde, darf nicht für die 

Herstellung verarbeiteter 

ökologischer/biologischer Futtermittel 

verwendet werden. 

Begründung 

Durch den Änderungsantrag wird der Status quo beibehalten. 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.4.3.2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.4.3.2. Bei ökologisch/biologisch 

wirtschaftenden Betrieben dürfen 

durchschnittlich bis zu 20 % der 

Futterration aus Umstellungsfuttermitteln 

bestehen, und zwar aus Futtermitteln, die 

im zweiten Jahr der Umstellung erzeugt 

wurden. Bei landwirtschaftlichen 

Betrieben, die sich in der Umstellung 

befinden, kann dieser Prozentanteil auf 

100 % erhöht werden, wenn die 

Umstellungsfuttermittel aus dem Betrieb 

selbst stammen. 

1.4.3.2. Bei ökologisch/biologisch 

wirtschaftenden Betrieben dürfen 

durchschnittlich bis zu 30 % der 

Futterration aus Umstellungsfuttermitteln 

bestehen, und zwar aus Futtermitteln, die 

im zweiten Jahr der Umstellung erzeugt 

wurden. Bei landwirtschaftlichen 

Betrieben, die sich in der Umstellung 

befinden, kann dieser Prozentanteil auf 

100 % erhöht werden, wenn die im zweiten 

Jahr der Umstellung erzeugten 
Umstellungsfuttermittel aus dem Betrieb 

selbst stammen. 

Begründung 

Durch den Änderungsantrag wird der Status quo beibehalten. 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.5.2.2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.5.2.2. Krankheiten sind unverzüglich zu 

behandeln, um ein Leiden der Tiere zu 

vermeiden; chemisch-synthetische 

allopathische Tierarzneimittel 

einschließlich Antibiotika dürfen 

erforderlichenfalls unter strengen 

Bedingungen und unter der Verantwortung 

eines Tierarztes verabreicht werden, wenn 

die Behandlung mit phytotherapeutischen, 

homöopathischen und anderen 

Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere 

sind Beschränkungen in Bezug auf die 

Zahl der Behandlungen und Bestimmungen 

über die Wartezeiten festzulegen. 

1.5.2.2. Krankheiten sind unverzüglich zu 

behandeln, um ein Leiden der Tiere zu 

vermeiden; chemisch-synthetische 

allopathische Tierarzneimittel 

einschließlich Antibiotika dürfen 

erforderlichenfalls unter strengen 

Bedingungen und unter der Verantwortung 

eines Tierarztes verabreicht werden, wenn 

die Behandlung mit phytotherapeutischen, 

homöopathischen und anderen 

Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere 

sind Beschränkungen in Bezug auf die 

Zahl der Behandlungen und Bestimmungen 

über die Wartezeiten festzulegen. 

Allopathische Tierarzneimittel, die gemäß 

Artikel 19 für die Verwendung in der 

ökologischen/biologischen Produktion 

zugelassen sind, können ohne 

Rücksprache mit einem Tierarzt 
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verabreicht werden. 

Begründung 

In order to ensure animal welfare and appropriate action for specific diseases, a list of 

permitted allopathic veterinary medicinal products should be introduced. Certain products 

suitable for organic production are banned due to their categorization as allopathic 

veterinary medicinal products or limited due to the requirement for veterinarian inclusion, 

e.g. Orbeseal which is a sterile, non-antibiotic intramammary infusion in the form of a 

viscous paste, oxytocin hormone for calving cattle, intravenous infusion of calcium salt 

solutions to cure milk fever, or storage of analgesic products used in connection with 

castration of piglets. 

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.6.2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.6.2. In Gebieten mit Klimaverhältnissen, 

die es gestatten, dass die Tiere im Freien 

leben, sind Stallungen nicht 

vorgeschrieben. Die Tiere müssen 

ständigen Zugang zu Freigelände, 

vorzugsweise zu Weideland, haben, wann 

immer die Witterungsbedingungen und der 

Zustand des Bodens dies erlauben, es sei 

denn, es gelten mit dem Unionsrecht im 

Einklang stehende Einschränkungen und 

Pflichten zum Schutz der Gesundheit von 

Mensch und Tier. Die Tiere müssen 

Zugang zu Unterständen oder schattigen 

Plätzen zum Schutz vor Wetterunbilden 

haben.  

1.6.2. In Gebieten mit Klimaverhältnissen, 

die es gestatten, dass die Tiere im Freien 

leben, sind Stallungen nicht 

vorgeschrieben. Die Tiere müssen 

ständigen Zugang zu Freigelände, 

vorzugsweise zu Weideland, haben, wann 

immer die Witterungsbedingungen, die 

jahreszeitlichen Bedingungen, der 

Tierschutz und der Zustand des Bodens 

dies erlauben, es sei denn, es gelten mit 

dem Unionsrecht im Einklang stehende 

Einschränkungen und Pflichten zum 

Schutz der Gesundheit von Mensch und 

Tier. Die Tiere müssen Zugang zu 

Unterständen oder schattigen Plätzen zum 

Schutz vor Wetterunbilden haben. 

Geschlossene Haltungsbedingungen sind 

in der ökologischen/biologischen 

Landwirtschaft nicht gestattet. 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.1. Tierhalter müssen die nötigen 

Grundkenntnisse und -fähigkeiten in 

Bezug auf Tiergesundheit und Tierschutz 

besitzen. 

1.7.1. Tierhalter müssen die nötigen 

Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf 

Tiergesundheit und Tierschutz besitzen. 

 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.2. Die Haltungspraktiken, 

einschließlich Besatzdichte und 

Unterbringung, müssen den 

entwicklungsbedingten, physiologischen 

und ethologischen Bedürfnissen der Tiere 

entsprechen. 

1.7.2. Die Haltungspraktiken, 

einschließlich Besatzdichte und 

Unterbringung, müssen den 

entwicklungsbedingten, physiologischen 

und ethologischen Bedürfnissen der Tiere 

während ihres gesamten Lebens 

entsprechen. Die Minimierung von Stress 

bei Tieren muss ein Grundprinzip der 

Tierhaltung sein. 

 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.3. Die Tiere müssen ständigen Zugang 

zu Freigelände, vorzugsweise zu 

Weideland, haben, wann immer die 

Witterungsbedingungen und der Zustand 

des Bodens dies erlauben, es sei denn, es 

gelten mit dem Unionsrecht im Einklang 

stehende Einschränkungen und Pflichten 

zum Schutz der Gesundheit von Mensch 

und Tier. 

1.7.3. Pflanzenfresser müssen ständigen 

Zugang zu Weideland haben, wann immer 

die Witterungsbedingungen und der 

Zustand des Bodens dies erlauben, es sei 

denn, es gelten mit dem Unionsrecht im 

Einklang stehende Einschränkungen und 

Pflichten zum Schutz der Gesundheit von 

Mensch und Tier. Wann immer die 

Witterungsbedingungen, die 

jahreszeitlichen Bedingungen und der 

Zustand des Bodens den Zugang zu 

Weideland nicht erlauben, müssen 

Pflanzenfresser Zugang zu Freigelände 

haben, das den Tieren Bewegung 
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ermöglicht, ausgenommen in Fällen, in 

denen dies dem Wohlbefinden der Tiere 

nicht zuträglich ist oder in denen mit dem 

Unionsrecht im Einklang stehende 

zeitweise Einschränkungen und Pflichten 

zum Schutz der Gesundheit von Mensch 

und Tier gelten. 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.6. Anbindung oder Isolierung der Tiere 

ist untersagt, außer wenn dies bei einzelnen 

Tieren aus tierärztlichen Gründen 

gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist. Die 

zuständigen Behörden können 

genehmigen, dass Rinder in 

Kleinstbetrieben angebunden werden, 

wenn es nicht möglich ist, die Rinder in 

Gruppen zu halten, deren Größe ihren 

Verhaltensbedürfnissen gerecht wird, 

sofern die Tiere während der Weidezeit 

Zugang zu Weideland und mindestens 

zweimal in der Woche Zugang zu 

Freigelände haben, wenn das Weiden nicht 

möglich ist. 

1.7.6. Anbindung oder Isolierung der Tiere 

ist untersagt, außer wenn dies bei einzelnen 

Tieren aus tierärztlichen Gründen 

gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist. Die 

zuständigen Behörden können für einen 

Zeitraum von bis zu [15 Jahren ab dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung] 
genehmigen, dass Rinder in 

Kleinstbetrieben angebunden werden, 

wenn es nicht möglich ist, die Rinder in 

Gruppen zu halten, deren Größe ihren 

Verhaltensbedürfnissen gerecht wird, 

sofern die Tiere während der Weidezeit 

Zugang zu Weideland und mindestens 

zweimal in der Woche Zugang zu 

Freigelände haben, wenn das Weiden nicht 

möglich ist. 

 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.7. Die Dauer von Tiertransporten muss 

möglichst kurz gehalten werden. 

1.7.7. Die Dauer von Tiertransporten muss 

für Säugetiere auf maximal acht Stunden 

und für Geflügel und Hasen bzw. 

Kaninchen auf vier Stunden beschränkt 

werden, wobei aufgrund der 

geografischen Bedingungen in den 



 

RR\1077954DE.doc 345/372 PE557.122v02-00 

 DE 

Regionen in äußerster Randlage, eines 

dünnen Verkehrswegenetzes, abgelegener 

Orte oder der durch wissenschaftliche 

Untersuchungen bestätigten Möglichkeit 

zum längeren Transport einiger Tierarten 

Ausnahmen gelten, sofern die Grundsätze 

des Tierschutzes eingehalten werden. Zu 

diesem Zweck sind lokale Schlachthöfe zu 

fördern. 

 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1.7.7a. Die Vorschriften über die 

maximale Dauer von Transporten nach 

Nummer 1.7.7 sind in Übereinstimmung 

mit den in diesem Anhang festgelegten 

artspezifischen Bedürfnissen anzupassen. 

Andere in diesem Anhang festgelegte 

Transportbedingungen, wie das 

Raumangebot auf LKW, die 

Bodenbeschaffenheit, die 

Temperaturregelung, der Zugang zu 

Wasser, die sozialen Anforderungen und 

die Anforderungen an Warteställe jeder 

Art sind ebenfalls einzuhalten. Besondere 

Vorsicht ist beim Transport von 

empfindlichen oder zum Schlachten 

bestimmten Tieren geboten. 

 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.8. Ein Leiden der Tiere ist während 

ihrer gesamten Lebensdauer sowie bei der 

Schlachtung so gering wie möglich zu 

halten. 

1.7.8. Ein vermeidbares Leiden der Tiere 

ist während ihrer gesamten Lebensdauer 

sowie beim Transport und bei der 

Schlachtung zu verhindern.  
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Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1.7.8a. Zum Zeitpunkt der Schlachtung ist 

eine angemessene und möglichst 

schmerzlose vorherige Betäubung für alle 

Tiere vorgeschrieben. Unangemessene 

Betäubungs- und/oder Schlachtmethoden 

wie die Einhängung lebender Tiere und 

elektrische Wasserbäder für Masthühner 

und -puten, Asphyxie und Schächten 

ohne Betäubung sind untersagt. 

 Alle Personen, die während des 

Transports und der Schlachtung mit 

Tieren aus ökologischer/biologischer 

Produktion umgehen, müssen 

angemessene Schulungen erhalten, damit 

die Vorschriften dieser Verordnung 

ordnungsgemäß angewandt werden, und 

es werden regelmäßige Inspektionen 

durchgeführt, um die Einhaltung dieser 

Vorschriften zu überprüfen. 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1.7.9a. Enthornungen und die 

Entfernung der Hornknospen dürfen in 

der ökologischen/biologischen 

Landwirtschaft nicht routinemäßig 

durchgeführt werden. Die zuständigen 

Behörden können einen solchen Eingriff 

aus tierärztlichen Gründen, aus Gründen 

des Tierschutzes oder zur Gewährleistung 

der Sicherheit der Arbeitnehmer in 

Einzelfällen jedoch genehmigen. 
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Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.9 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.11. Die operative Kastration ist 

zulässig, um die Qualität der Erzeugnisse 

zu gewährleisten und traditionellen 

Produktionspraktiken Rechnung zu 

tragen, allerdings nur, wenn angemessene 

Betäubungs- und/oder Schmerzmittel 

verabreicht werden und der Eingriff nur 

im geeigneten Alter und von 

qualifiziertem Personal vorgenommen 

wird. 

1.7.9b. Die operative Kastration ist 

unzulässig, ausgenommen in Einzelfällen, 

in denen sie unvermeidbar ist. Ist sie 

unvermeidbar, wird der Eingriff unter 

Betäubung und langfristiger 

Verabreichung von Schmerzmitteln 

durchgeführt. 

 Verfügbare alternative nichthormonale 

Mittel oder Methoden, die die Anwendung 

einer operativen Kastration verhindern 

oder reduzieren, beispielsweise die 

immunologische Verhütung von 

Ebergeruch durch den Einsatz von 

bestimmten genetischen Selektionen mit 

weniger ausgeprägtem Ebergeruch oder 

Futtermittelzusatzstoffe, sind zulässig. 

 Die Kommission prüft ein Verbot der 

Kastration von Ferkeln in 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen 

einer Folgenabschätzung und schlägt bis 

2020 entsprechende legislative 

Maßnahmen vor. 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.10. Jegliches Leid der Tiere ist auf ein 

Minimum zu begrenzen, indem 

angemessene Betäubungs- und/oder 

Schmerzmittel verabreicht werden und ein 

Eingriff nur im geeigneten Alter und von 

qualifiziertem Personal vorgenommen 

1.7.10. Wann immer ein chirurgischer 

Eingriff aus den in Nummer 1.7.9a 

genannten Gründen für erforderlich 

gehalten wird, ist jegliches Leid der 

betroffenen Tiere zu verhindern, indem 

sachgerechte tierärztliche Methoden 
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wird. angewandt werden, einschließlich der 

Verabreichung angemessener 

Betäubungsmittel und der langfristigen 

Verabreichung von Schmerzmitteln, und 

ein Eingriff nur im geeigneten Alter des 

betroffenen Tieres und von zugelassenem 

und qualifiziertem Personal vorgenommen 

wird. Nach jeglichem Eingriff, der den 

Einsatz von Schmerzmitteln erforderlich 

macht, sollten diese den Tieren so lange 

verabreicht werden, wie dies als 

angemessen erachtet wird. 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.10 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1.7.10a. Alle möglicherweise notwendigen 

chirurgischen Eingriffe sind durch einen 

Tierarzt durchzuführen. Soweit praktisch 

durchführbar sind nichtoperative 

Alternativen und Beratungen im Hinblick 

auf den Einsatz von angemessenen 

Rassen und Tierhaltungspraktiken 

anzuwenden, um besondere Belange im 

Zusammenhang mit der Zucht von 

unkastrierten männlichen sowie 

gehörnten Tieren anzugehen. 

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 1.7.12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.7.12. Beim Ver- und Entladen von Tieren 

dürfen keine elektrischen Treibhilfen 

verwendet werden. Die Verabreichung 

allopathischer Beruhigungsmittel vor und 

während der Beförderung ist verboten. 

1.7.12. Beim Ver- und Entladen von Tieren 

dürfen nur unter außergewöhnlichen 

Umständen und in Übereinstimmung mit 

Anhang III Nummer 1.9 der Verordnung 

(EG) Nr. 1099/2009
1a

 elektrische 
Treibhilfen verwendet werden. Tiere, die 

sich untereinander nicht kennen, dürfen 
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nicht gemeinsam transportiert oder in 

denselben Warteställen untergebracht 

werden, und unnötige Übernachtungen in 

Warteställen sind zu vermeiden. Soziale 

Tiere sind in Gruppen zu halten und 

sollten die Möglichkeit haben, sich in den 

Boxen zu bewegen und zu drehen. Die 

Verabreichung allopathischer 

Beruhigungsmittel vor und während der 

Beförderung ist verboten. 

 __________________________ 

 1a 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des 

Rates vom 24. September 2009 über den 

Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 

Tötung (ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1). 

 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Rinder, Schafe und Ziegen müssen 

Zugang zu Weideland haben, wann immer 

die Umstände dies gestatten; 

(a) Rinder, Schafe und Ziegen müssen 

ständigen Zugang zu Weideland haben, 

wann immer die Umstände dies gestatten. 

 

Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) unbeschadet der Bestimmung gemäß 

Buchstabe a müssen über ein Jahr alte 

männliche Rinder Zugang zu Weideland 

oder Freigelände haben; 

(b) Unbeschadet der Bestimmung gemäß 

Buchstabe a müssen über ein Jahr alte 

männliche Rinder Zugang zu Weideland 

oder Freigelände haben. 

 In Fällen, in denen in bestehenden 

ökologischen/biologischen 

Landwirtschaftsbetrieben Anpassungen 

vorgenommen werden müssen, um die in 

Buchstabe a und diesem Buchstaben 
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niedergelegten Kriterien zu erfüllen, 

müssen diese Anpassungen innerhalb 

eines Übergangszeitraums von 15 Jahren 

ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

vorgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) soweit Rinder, Schafe und Ziegen 

während der Weidezeit Zugang zu 

Weideland haben und die Winterstallung 

den Tieren Bewegungsfreiheit 

gewährleistet, muss der Verpflichtung zur 

Bereitstellung von Freigelände in den 

Wintermonaten nicht nachgekommen 

werden; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) außer während der jährlichen Wander- 

und Hüteperiode gemäß Nummer 1.4.2.2. 

müssen mindestens 90 % der Futtermittel 

aus dem Betrieb selbst stammen oder — 

falls dies nicht möglich ist — in 

Zusammenarbeit mit anderen 

ökologisch/biologisch wirtschaftenden 

Betrieben in derselben Region erzeugt 

werden; 

(d) Außer während der jährlichen Wander- 

und Hüteperiode gemäß Nummer 1.4.2.2. 

müssen mindestens 60 % der Futtermittel 

aus dem Betrieb selbst stammen oder – 

falls dies nicht möglich ist – in 

Zusammenarbeit mit anderen 

ökologisch/biologisch wirtschaftenden 

Betrieben in derselben Region erzeugt 

werden. 
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Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.2 – Buchstabe e 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Aufzuchtsysteme für Rinder, Schafe 

und Ziegen sollten je nach Verfügbarkeit 

von Weiden zu verschiedenen Zeiten des 

Jahres ein Maximum an Weidegang 

gewährleisten. Mindestens 60 % der 

Trockenmasse in der Tagesration von 

Rindern, Schafen und Ziegen müssen aus 

frischem, getrocknetem oder siliertem 

Raufutter bestehen. Bei Milchvieh ist für 

eine Höchstdauer von drei Monaten in der 

frühen Laktationsphase eine Verringerung 

dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig; 

(e) Aufzuchtsysteme für Rinder, Schafe 

und Ziegen sollten je nach Verfügbarkeit 

von Weiden zu verschiedenen Zeiten des 

Jahres ein Maximum an Weidegang 

gewährleisten. Tierarten sollten anhand 

ihrer lokalen Anpassungsfähigkeit an die 

Weidebedingungen und ihrer Eignung im 

Hinblick auf andere 

Ernährungsauflagen, einschließlich 

Anforderungen an frisches, getrocknetes 

oder siliertes Raufutter, ausgewählt 

werden. Ist kein höherer Anteil an 

Raufutter möglich, gelten die folgenden 

Mindestvorschriften bei gleichzeitiger 

Einhaltung der Ernährungs-, 

Gesundheits- und 

Tierschutzanforderungen der 

entsprechenden Tierarten: Mindestens 

60 % der Trockenmasse in der Tagesration 

von Rindern, Schafen und Ziegen müssen 

aus frischem, getrocknetem oder siliertem 

Raufutter bestehen. Bei Milchvieh ist für 

eine Höchstdauer von drei Monaten in der 

frühen Laktationsphase eine Verringerung 

dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig. 

 

Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.3 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe a und 

Unterabsatz 2 der Richtlinie 2008/119/EG 

des Rates
4
 ist die Unterbringung von 

Kälbern in Einzelboxen nach der ersten 

Lebenswoche verboten, außer wenn dies 

(c) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe a und 

Unterabsatz 2 der Richtlinie 2008/119/EG 

des Rates
4
 ist jede Form von 

Einzelhaltung einschließlich der 
Unterbringung von Kälbern in Einzelboxen 
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bei einzelnen Tieren aus tierärztlichen 

Gründe gerechtfertigt und zeitlich begrenzt 

ist. 

verboten, außer wenn dies bei einzelnen 

Tieren aus tierärztlichen Gründe 

gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist. 

_______________ _______________ 

4
 Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 

18. Dezember 2008 über 

Mindestanforderungen für den Schutz von 

Kälbern (ABl. L 10 vom 15.1.2009, S. 7). 

4
 Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 

18. Dezember 2008 über 

Mindestanforderungen für den Schutz von 

Kälbern (ABl. L 10 vom 15.1.2009, S. 7). 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Wenn Kälber aus tierärztlichen 

Gründen einzeln behandelt werden, 

müssen sie in Bereichen mit festem Boden 

gehalten werden, die mit Stroh ausgelegt 

sein müssen. Jedes Kalb muss sich leicht 

drehen, der ganzen Länge nach (bequem) 

ablegen und visuellen Kontakt mit 

anderen Kälbern haben können. Wenn 

keine an das Muttertier gebundene 

Aufzucht stattfindet, ist die 

Gruppenhaltung junger Kälber erst nach 

dem Alter von einer Woche zulässig. 

Änderungsantrag 125 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.1.3 – Buchstabe c b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) Alle Stallungen müssen über Zugang 

zu einem Freigelände verfügen, das den 

Tieren Bewegung ermöglicht. 

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.2.2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Equiden müssen Zugang zu Weideland 

haben, wann immer die Umstände dies 

gestatten; 

(a) Equiden müssen Zugang zu Weideland 

haben, wann immer die Umstände dies 

gestatten. Zu jeder anderen Zeit müssen 

Pferde Zugang zu Raufutter haben. 

 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.2.2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) soweit Equiden während der Weidezeit 

Zugang zu Weideland haben und die 

Winterstallung den Tieren 

Bewegungsfreiheit gewährleistet, muss 

der Verpflichtung zur Bereitstellung von 

Freigelände in den Wintermonaten nicht 

nachgekommen werden; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.2.2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) außer während der jährlichen Wander- 

und Hüteperiode gemäß Nummer 1.4.2.2. 

müssen mindestens 90 % der Futtermittel 

aus dem Betrieb selbst stammen oder —

 falls dies nicht möglich ist — in 

Zusammenarbeit mit anderen 

ökologisch/biologisch wirtschaftenden 

Betrieben in derselben Region erzeugt 

werden; 

(c) Außer während der jährlichen Wander- 

und Hüteperiode gemäß Nummer 1.4.2.2. 

müssen mindestens 60 % der Futtermittel 

aus dem Betrieb selbst stammen oder – 

falls dies nicht möglich ist – in 

Zusammenarbeit mit anderen 

ökologisch/biologisch wirtschaftenden 

Betrieben in derselben Region erzeugt 

werden. 
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Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.2.2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Aufzuchtsysteme für Equiden sollten je 

nach Verfügbarkeit von Weiden zu 

verschiedenen Zeiten des Jahres ein 

Maximum an Weidegang gewährleisten. 

Mindestens 60 % der Trockenmasse in der 

Tagesration von Equiden muss aus 

frischem, getrocknetem oder siliertem 

Raufutter bestehen; 

(d) Aufzuchtsysteme für Equiden sollten je 

nach Verfügbarkeit von Weiden zu 

verschiedenen Zeiten des Jahres ein 

Maximum an Weidegang gewährleisten. 

Ist kein höherer Anteil an Raufutter 

möglich, gelten die folgenden 

Mindestvorschriften bei gleichzeitiger 

Einhaltung der Ernährungs-, 

Gesundheits- und 

Tierschutzanforderungen der Tierarten: 
Mindestens 60 % der Trockenmasse in der 

Tagesration von Equiden muss aus 

frischem, getrocknetem oder siliertem 

Raufutter bestehen. 

 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.2.3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Die Böden der Ställe für Equiden 

müssen glatt, aber rutschfest sein. 

Mindestens die Hälfte der Stallfläche im 

Sinne der unter Nummer 2.2.4. 

aufgeführten Tabelle zu den 

Mindeststallflächen für Equiden muss von 

fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich 

nicht um Spaltböden oder Gitterroste 

handeln. 

(a) Die Böden der Ställe für Equiden 

müssen glatt, aber rutschfest sein. Die 

gesamte Stallfläche im Sinne der unter 

Nummer 2.2.4. aufgeführten Tabelle zu 

den Mindeststallflächen für Equiden muss 

von fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf 

sich nicht um Spaltböden oder Gitterroste 

handeln. 
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Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.2 – Buchstabe a  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Mindestens 60 % der Futtermittel 

müssen aus dem Betrieb selbst stammen 

oder — falls dies nicht möglich ist — in 

derselben Region in Zusammenarbeit mit 

anderen ökologisch/biologisch 

wirtschaftenden Betrieben oder 

Futtermittelunternehmern erzeugt werden; 

(a) Mindestens 20 % der Futtermittel 

müssen aus dem Betrieb selbst stammen 

oder – falls dies nicht möglich ist – in 

derselben Region in Zusammenarbeit mit 

anderen ökologisch/biologisch 

wirtschaftenden Betrieben oder 

Futtermittelunternehmern erzeugt werden. 

 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.2 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Sauberes und frisches Wasser muss 

immer in ausreichender Menge zur 

Verfügung stehen. 

 

 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.3 – Buchstabe a  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Die Böden der Schweineställe müssen 

glatt, aber rutschfest sein. Mindestens die 

Hälfte der Stallfläche im Sinne der unter 

Nummer 2.3.4. aufgeführten Tabelle zu 

den Mindeststallflächen für Schweine muss 

von fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf 

sich nicht um Spaltböden oder Gitterroste 

handeln; 

(a) Die Böden der Schweineställe müssen 

glatt, aber rutschfest sein. Die gesamte 

Stallfläche/Bodenfläche im Sinne der unter 

Nummer 2.3.4. aufgeführten Tabelle zu 

den Mindeststallflächen für Schweine muss 

von fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf 

sich nicht um Spaltböden oder Gitterroste 

handeln. 
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Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.3 – Buchstabe b a (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Es muss immer ein ausreichend 

großes Strohbett geben, das sicherstellt, 

dass alle in einer Box gehaltenen 

Schweine gleichzeitig in der 

raumfüllendsten Art und Weise liegen 

können. 

 

Änderungsantrag 135 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.3 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Sauen sind außer in den letzten 

Trächtigkeitsphasen und während der 

Säugezeit in Gruppen zu halten; 

(c) Sauen sind außer in den letzten 

Trächtigkeitsphasen und während der 

Säugezeit in Gruppen zu halten; sie 

müssen in diesem Zeitraum in der Lage 

sein, sich frei in ihren Boxen zu bewegen, 

und dürfen nur für einen kurzen 

Zeitraum angebunden werden, wenn dies 

absolut notwendig ist. 

 Ungeachtet des zusätzlichen Bedarfs an 

Stroh müssen Sauen einige Tage vor dem 

Abferkeln mit einer angemessenen Menge 

Stroh oder anderem geeignetem 

Naturmaterial zum Nestbau versorgt 

werden. 

 

Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.3 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Schweinen müssen Bewegungsflächen 

zum Misten und zum Wühlen zur 

Verfügung stehen. Zum Wühlen können 

(e) Schweinen müssen Bewegungsflächen 

zum Misten und zum Wühlen zur 

Verfügung stehen. Zum Wühlen können 
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verschiedene Substrate verwendet werden. verschiedene Substrate verwendet werden. 

Die Umgebung sollte mit anreichernden 

Materialien versorgt werden, da sich dies 

positiv auf das Wohlbefinden der 

Schweine auswirkt. 

 

Änderungsantrag 137 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.3.4 – Tabelle 2 

Vorschlag der Kommission 

 Stallfläche  Außenfläche  

 (den Tieren zur Verfügung stehende 

Nettofläche) 

(Auslaufflächen, 

ausgenommen 

Weideflächen) 

 Mindestlebend-

gewicht (kg) 

m
2
/Tier m

2
/Tier 

Führende Sauen mit bis 

zu 40 Tage alten Ferkeln 

 7,5 Sauen 2,5 

Mastschweine bis zu 50 0,8 0,6 

bis zu 85 1,1 0,8 

bis zu 110 1,3 1 

Ferkel über 40 Tage alt 

und bis 30 kg 

0,6 0,4 

Zuchtschweine  2,5 weibliche Tiere 1,9 

 6 männliche Tiere  8,0 

  Wenn die natürliche 

Paarung in Buchten 

erfolgt: 10 m
2
/Eber 

 

 

Geänderter Text 

 Stallfläche  Außenfläche  

 (den Tieren zur Verfügung stehende 

Nettofläche) 

(Auslaufflächen, 

ausgenommen 

Weideflächen) 

 Mindestlebend-

gewicht (kg) 

m
2
/Tier m

2
/Tier 

Führende Sauen mit bis  7,5 Sauen 2,5 
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zu 40 Tage alten Ferkeln 

Mastschweine bis zu 50 0,8 0,6 

bis zu 85 1,1 0,8 

bis zu 110 1,3 1 

 mehr als 110 1,5 1,2 

Ferkel über 40 Tage alt 

und bis 30 kg 

0,6 0,4 

Zuchtschweine  2,5 weibliche Tiere 1,9 

 6 männliche Tiere  8,0 

  Wenn die natürliche 

Paarung in Buchten 

erfolgt: 10 m
2
/Eber 

 

Begründung 

Die Kategorie „mehr als 110 kg“ (Stallfläche: 1,5; Außenfläche: 1,2), die bereits in der 

Verordnung (EG) Nr. 889/2008 enthalten ist, sollte wieder aufgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 138 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.4.2. Herkunft des Geflügels 2.4.2. Herkunft des Geflügels 

 Schnell wachsende Rassen/Linien sind 

untersagt. 

Geflügel wird entweder bis zum Erreichen 

eines Mindestalters aufgezogen oder es 

muss von langsam wachsenden 

Rassen/Linien stammen, die von der 

zuständigen Behörde festgelegt wurden. 

Geflügel muss von langsam wachsenden 

Rassen/Linien stammen, die festgelegte 

begrenzte tägliche Wachstumsraten 

erfüllen, die mit dem 

Mindestaufzuchtalter für die einzelnen 

Arten vereinbar sind. Die Kommission 

legt diese Wachstumsraten in 

Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 2 

fest. 

Werden keine langsam wachsenden 

Rassen/Linien verwendet, so beträgt das 

Mindestalter bei der Schlachtung 

Werden keine langsam wachsenden 

Rassen/Linien verwendet, so beträgt das 

Mindestalter bei der Schlachtung 

(a) 81 Tage bei Hühnern, (a) 81 Tage bei Hühnern, 
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(b) 150 Tage bei Kapaunen, (b) 150 Tage bei Kapaunen, 

(c) 49 Tage bei Pekingenten, (c) 49 Tage bei Pekingenten, 

(d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten, (d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten, 

(e) 84 Tage bei männlichen Barbarie-

Enten, 

(e) 84 Tage bei männlichen Barbarie-

Enten, 

(f) 92 Tage bei Mulard-Enten, (f) 92 Tage bei Mulard-Enten, 

(g) 94 Tage bei Perlhühnern, (g) 94 Tage bei Perlhühnern, 

(h) 140 Tage bei Truthähnen und 

Bratgänsen und 

(h) 140 Tage bei Truthähnen und 

Bratgänsen und 

(i) 100 Tage bei Truthennen. (i) 100 Tage bei Truthennen. 

 

Änderungsantrag 139 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Mindestens 60 % der Futtermittel 

müssen aus dem Betrieb selbst stammen 

oder — falls dies nicht möglich ist — in 

derselben Region in Zusammenarbeit mit 

anderen ökologisch/biologisch 

wirtschaftenden Betrieben oder 

Futtermittelunternehmern erzeugt werden; 

(a) Mindestens 20 % der Futtermittel 

müssen aus dem Betrieb selbst stammen 

oder – falls dies nicht möglich ist – in 

derselben Region in Zusammenarbeit mit 

anderen ökologisch/biologisch 

wirtschaftenden Betrieben oder 

Futtermittelunternehmern erzeugt werden. 

 

Änderungsantrag 140 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 24.4 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Geflügel muss während mindestens 

eines Drittels seiner Lebensdauer Zugang 

zu Freigelände haben. Freigelände für 

Geflügel muss überwiegend aus einer 

Vegetationsdecke bestehen und 

Unterschlupf bieten; die Tiere müssen 

ungehinderten Zugang zu einer 

angemessenen Anzahl Tränken haben; 

(c) Geflügel muss während mindestens der 

Hälfte seiner Lebensdauer und dauerhaft 

ab dem Zeitpunkt, an dem es voll befiedert 

ist, Zugang zu Freigelände (u. a. 

Weideland bzw. Waldgebiete) haben. 

Freigelände für Geflügel muss 

überwiegend aus einer Vegetationsdecke 

aus ein- und mehrjährigen Pflanzen 

bestehen und Unterschlupf bieten, der es 

den Tieren ermöglicht, sich zu verstecken 
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und zu scharren; die Tiere müssen 

ungehinderten Zugang zu einer 

angemessenen Anzahl Tränken haben. 

 

Änderungsantrag 141 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.4 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) soweit Geflügel gemäß 

unionsrechtlicher Beschränkungen oder 

Verpflichtungen im Stall gehalten wird, 

müssen die Tiere ständigen Zugang zu 

ausreichend Raufutter und geeignetem 

Material haben, um ihren ethologischen 

Bedürfnissen nachkommen zu können; 

(d) Soweit Geflügel unter anderem gemäß 

unionsrechtlicher Beschränkungen oder 

Verpflichtungen im Stall gehalten wird, 

müssen die Tiere Zugang zu einem 

Kaltscharrraum (Auslauf) und ständigen 

Zugang zu ausreichend Raufutter und 

geeignetem Material haben, um ihren 

ethologischen Bedürfnissen nachkommen 

zu können. 

 

Änderungsantrag 142 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.4 – Buchstabe e – Ziffer vi 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

vi) Etagenställe umfassen maximal drei 

Ebenen einschließlich Boden. Der 

Abstand zwischen den Ebenen oder 

Zwischenflächen (z. B. Nestflächen) darf 

nicht mehr als 1 m betragen. Für die 

oberen Ebenen ist eine automatische 

Kotentfernung vorzusehen; 

entfällt 

Begründung 

Etagenställe stehen nicht in Einklang mit den Grundsätzen der ökologischen/biologischen 

Landwirtschaft und sollten verboten werden. 
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Änderungsantrag 143 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.4 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Geflügelställe müssen vor Belegung 

mit einer neuen Partie geräumt werden. Die 

Ställe und Einrichtungen sind während 

dieser Zeit zu reinigen und zu 

desinfizieren. Ferner muss für die Ausläufe 

nach jeder Belegung eine von den 

Mitgliedstaaten festzulegende Ruhezeit 

eingelegt werden, damit die Vegetation 

nachwachsen kann. Diese Vorschriften 

gelten nicht in Fällen, in denen Geflügel 

nicht in Partien aufgezogen wird, nicht in 

Ausläufen gehalten wird und den ganzen 

Tag freien Auslauf hat. 

(g) Geflügelställe müssen vor Belegung 

mit einer neuen Partie geräumt werden. Die 

Ställe und Einrichtungen sind während 

dieser Zeit zu reinigen und zu 

desinfizieren. Ferner muss für die Ausläufe 

nach jeder Belegung eine von den 

Mitgliedstaaten festzulegende Ruhezeit 

eingelegt werden, damit die Vegetation 

nachwachsen kann. Diese Vorschriften 

gelten nicht in Fällen, in denen Geflügel 

nicht in Partien aufgezogen wird, nicht in 

Ausläufen gehalten wird und den ganzen 

Tag freien Auslauf hat. Geflügel kann in 

Freigelände gehalten werden, wenn 

mindestens 50 % der Fläche eine aus ein- 

und mehrjährigen Pflanzen bestehende 

Vegetationsdecke aufweist. Eine 

Mischung aus Bäumen und offenen 

Flächen ist zulässig. 

 

Änderungsantrag 144 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.5 – Tabelle 2 

 

Vorschlag der Kommission 

 Zuchttiere/ 

Elterntiere 
Jungbestand Mastgeflügel Kapaune Lege-

hennen 

Art Zuchttiere Jung-

hennen 

0-8 

Wochen 

Junghennen 

9-18 

Wochen 

Starter 

0-21 Tage 
Finisher 

22-81 

Tage 

22-150 

Tage 
Lege-

hennen 

ab der 

19. 

Woche 

Besatzdichte 

im Stall 

(Tiere pro 

m
2
 nutzbare 

Fläche) für 

stationäre 

und 

6 Tiere 24 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je m² 

15 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je m² 

20 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je 

m² 

10 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je 

m² 

10 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je m² 

6 Tiere 
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Mobilställe 

Sitzstangen-

platz (in cm) 
    18 

Zusätzliche 

Besatz-

dichte-

begrenzung 

bei Etagen-

ställen /m
2
 

Bodenfläche 

(einschließ-

lich 

Kaltscharr-

raum bei 24-

stündigem 

Zugang)  

9 Tiere 36 Tiere 

ohne 

Kaltscharr-

raumfläche  

22 Tiere  trifft in der Regel nicht zu 9 Tiere 

Maximale 

Bestands-

größe 

3000, einschließlich 

männliche Tiere 
10 000* 3300** 10 000* 4800 2500 3000 

Besatzdichte 

auf Außen-

flächen 

(Tiere/m
2
), 

sofern die 

Obergrenze 

von 170 kg 

N/ha/Jahr 

nicht 

überschrit-

ten wird 

4 1 4 1 4 4 4 

* unterteilbar in Partien von 3x3000 oder 2x4800  

 

Geänderter Text 

 Zuchttiere/ 

Elterntiere 
Jungbestand Mastgeflügel Kapaune Lege-

hennen 

Alter Zuchttiere  Jung-

hennen 

0-8 

Wochen 

Junghennen 

9-18 

Wochen 

Starter 

0-21 Tage 
Finisher 

22-81 

Tage 

22-150 

Tage 
Lege-

hennen 

ab der 

19. 

Woche 

Besatzdichte 

im Stall 

(Tiere pro 

m
2
 nutzbare 

Fläche) für 

stationäre 

und 

Mobilställe 

6 Tiere höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

14 kg je m
2 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

14 kg je m
2 

20 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je 

m² 

10 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je 

m² 

10 Tiere, 

höchst-

zulässiges 

Lebend-

gewicht 

21 kg je m² 

6 Tiere 

Sitzstangen-

platz (in cm) 
    18 
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Zusätzliche 

Besatz-

dichte-

begrenzung 

bei Etagen-

ställen /m
2
 

Boden-

fläche (ein-

schließlich 

Kaltscharr-

raum bei 24-

stündigem 

Zugang) 

9 Tiere 36 Tiere 

ohne 

Kaltscharr-

raumfläche  

22 Tiere  trifft in der Regel nicht zu 9 Tiere 

„Produk-

tions-

einheit― 

3000, einschließlich 

männliche Tiere 
10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000 

Besatzdichte 

auf Außen-

flächen 

(Tiere/m
2
), 

sofern die 

Obergrenze 

von 170 kg 

N/ha/Jahr 

nicht 

überschrit-

ten wird 

4 1 4 1 4 4 4 

* unterteilbar in Partien von 3x3000 oder 2x4800  

Begründung 

Durch den Verweis auf „Produktionseinheit“ soll das Risiko verhindert werden, dass eine 

Produktionseinheit in mehrere Bestände unterteilt wird, wodurch eine große industrielle 

Tierzucht ermöglicht würde, die mit der ökologischen/biologischen Viehhaltung unvereinbar 

wäre. 

 

Änderungsantrag 145 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.6 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Geflügel muss während mindestens 

eines Drittels seiner Lebensdauer Zugang 

zu Freigelände haben. Insbesondere 

müssen die Tiere vom frühestmöglichen 

Alter an tagsüber uneingeschränkten 

Zugang zu einem Freigelände haben, wann 

immer die physiologischen und physischen 

(a) Geflügel muss während mindestens der 

Hälfte seiner Lebensdauer Zugang zu 

Freigelände (u. a. Weideland bzw. 

Waldgebiete) haben. Insbesondere müssen 

die Tiere vom frühestmöglichen Alter an 

tagsüber uneingeschränkten Zugang zu 

einem Freigelände haben, wann immer die 
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Bedingungen dies gestatten, ausgenommen 

bei unionsrechtlich vorgesehenen 

vorübergehenden Beschränkungen; 

physiologischen und physischen 

Bedingungen dies gestatten, ausgenommen 

bei unionsrechtlich vorgesehenen 

vorübergehenden Beschränkungen. 

 

Änderungsantrag 146 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.6 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Freigelände für Geflügel muss 

überwiegend mit verschiedenen Pflanzen 

bewachsen sein und Unterschlupf bieten; 

die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu 

einer angemessenen Anzahl Tränken 

haben. Der Bewuchs des Freigeländes ist 

regelmäßig zu ernten und zu entfernen, um 

zu verhindern, dass ein Überschuss an 

Nährstoffen vorhanden ist. Das Freigelände 

darf einen Radius von 150 m ab der 

nächstgelegenen Ausflugklappe des 

Geflügelstalls nicht überschreiten. Ein 

Radius bis zu 350 m ist jedoch zulässig, 

wenn über das gesamte Freigelände 

Unterstände und Tränken in ausreichender 

Zahl und gleichmäßig verteilt, d. h. 

mindestens vier Unterstände je Hektar, 

vorhanden sind; 

(b) Freigelände für Geflügel muss 

überwiegend mit verschiedenen Pflanzen 

bewachsen sein und Unterschlupf bieten; 

die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu 

einer angemessenen Anzahl Tränken 

haben. Außerdem müssen ausreichend 

Unterschlüpfe vorhanden sein, unter 

denen sich die Tieren unterstellen und 

verstecken können. Der Bewuchs des 

Freigeländes ist regelmäßig zu ernten und 

zu entfernen, um zu verhindern, dass ein 

Überschuss an Nährstoffen vorhanden ist. 

Das Freigelände darf einen Radius von 

150 m ab der nächstgelegenen 

Ausflugklappe des Geflügelstalls nicht 

überschreiten. Ein Radius bis zu 350 m ist 

jedoch zulässig, wenn über das gesamte 

Freigelände Unterstände und Tränken in 

ausreichender Zahl und gleichmäßig 

verteilt, d. h. mindestens vier Unterstände 

je Hektar, vorhanden sind. 

 

Änderungsantrag 147 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4.7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.4.7. Tierschutz  2.4.7. Tierschutz 

Das Rupfen von lebendem Geflügel ist 

verboten. 

Die Zwangsfütterung und das Rupfen von 

lebendem Geflügel sind verboten. 
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Änderungsantrag 148 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil II – Nummer 2.4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2.4a. Produktion von Hasen und 

Kaninchen 

 Alle Pflanzenfresser, einschließlich 

Hasen und Kaninchen, müssen ständigen 

Zugang zu Weideland haben, wann 

immer die Witterungsbedingungen und 

der Zustand des Bodens dies erlauben. 

Wenn die Witterungsbedingungen und 

der Zustand des Bodens den Zugang zu 

Weideland nicht erlauben, müssen Hasen 

und Kaninchen ständigen Zugang zu 

Freigelände haben, ausgenommen in 

Fällen, in denen mit dem Unionsrecht im 

Einklang stehende zeitweise 

Einschränkungen und Pflichten zum 

Schutz der Gesundheit von Mensch und 

Tier gelten. Hasen und Kaninchen 

müssen jederzeit genug Platz haben, um 

sich auf ihren Hinterbeinen zu voller 

Länge aufrichten zu können und 

natürliche Verhaltensweisen wie Hüpfen 

und Springen an den Tag zu legen, ohne 

dabei an die Decke des Stalles zu stoßen. 

Die Kommission erhält die Befugnis, in 

Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 2 

ausführliche Vorschriften zur Produktion 

von Hasen und Kaninchen zu erlassen. 

 

Änderungsantrag 149 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III –Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Produktionsvorschriften für Meeresalgen 

und Aquakulturtiere 

Produktionsvorschriften für Algen und 

Aquakulturtiere 
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Änderungsantrag 150 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.3.3 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Im Rahmen ihrer physiologischen 

Bedürfnisse darf Lachsen und Forellen 

mit dem Futter Astaxanthin, vorrangig 

aus ökologischen/biologischen Quellen 

wie den Schalen ökologisch/biologisch 

erzeugter Krebstiere, verabreicht werden. 

Stehen keine ökologischen/biologischen 

Ausgangsstoffe zur Verfügung, dürfen 

natürliche Astaxanthinquellen (z. B. 

Phaffia-Hefe) verwendet werden. 

Begründung 

Um den physiologischen Bedürfnissen von vorrangig karnivoren Aquakulturtieren gerecht zu 

werden, sollte aus natürlichen Ausgangsstoffen gewonnenes Astaxanthin unter bestimmten 

Bedingungen zulässig sein. Die diesbezüglich bestehenden Vorschriften sollten beibehalten 

werden. 

 

Änderungsantrag 151 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.4.2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) allopathische Behandlungen sind auf 

zwei Behandlungen jährlich beschränkt, 

ausgenommen Impfungen und Maßnahmen 

im Rahmen obligatorischer Tilgungspläne. 

Bei einem Produktionszyklus von weniger 

als einem Jahr darf jedoch nur einmal 

allopathisch behandelt werden. Wird 

häufiger allopathisch behandelt, dürfen die 

betreffenden Tiere nicht als 

ökologisches/biologisches Erzeugnis 

verkauft werden; 

(d) Allopathische Behandlungen sind auf 

zwei Behandlungen jährlich beschränkt, 

ausgenommen Impfungen, Parasiten-

Behandlungen und Maßnahmen im 

Rahmen obligatorischer Tilgungspläne. Bei 

einem Produktionszyklus von weniger als 

einem Jahr darf jedoch nur einmal 

allopathisch behandelt werden. Wird 

häufiger allopathisch behandelt, dürfen die 

betreffenden Tiere nicht als 

ökologisches/biologisches Erzeugnis 

verkauft werden. 
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Begründung 

Parasiten werden häufig mit Produkten behandelt, die als allopathisch klassifiziert sind. Aus 

diesem Grund und zum Zwecke der Einheitlichkeit mit Nummer 4.1.4.2 Buchstabe e ist eine 

Ausnahme in Nummer 4.1.4.2 Buchstabe d erforderlich. 

 

Änderungsantrag 152 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.5.-1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4.1.5.-1. Ökologische/biologische 

Aquakulturen werden auf Arten 

beschränkt, die für die 

Aquakulturhaltung geeignet sind und 

über die ausreichend Informationen 

vorliegen, um die Standards für diese 

Arten festzulegen und ihre Anwendung 

sicherzustellen. 

 Es dürfen nur die geeignetsten Arten und 

Rassen verwendet werden. Die Zucht von 

zurückgezogenen Fischarten und 

Raubfischarten, für die die 

Anforderungen an die Zurückgezogenheit 

und Jagd in der Gefangenschaft nicht 

erfüllt werden können, ist untersagt. 

 

Änderungsantrag 153 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.6.1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4.1.6.1. Die Halter von Aquakulturtieren 

müssen die nötigen Grundkenntnisse und 

-fähigkeiten in den Bereichen 

Tiergesundheit und Tierschutz besitzen. 

4.1.6.1. Die Halter von Aquakulturtieren 

müssen die nötigen Kenntnisse und 

Fähigkeiten in den Bereichen 

Tiergesundheit und Tierschutz besitzen. 
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Änderungsantrag 154 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.6.6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4.1.6.6. Es sind geeignete Maßnahmen zu 

treffen, um die Dauer des Transports von 

Aquakulturtieren möglichst kurz zu halten. 

4.1.6.6. Es sind geeignete Maßnahmen zu 

treffen, um die Dauer des Transports von 

lebenden Aquakulturtieren möglichst kurz 

zu halten und sicherzustellen, dass dieser 

Transport maximal sechs Stunden dauert, 

wobei aufgrund der geografischen 

Bedingungen in den Regionen in 

äußerster Randlage, eines dünnen 

Verkehrswegenetzes, abgelegener Orte 

oder der durch wissenschaftliche 

Untersuchungen bestätigten Möglichkeit 

zum längeren Transport einiger Tierarten 

Ausnahmen gelten, sofern die Grundsätze 

des Tierschutzes eigehalten werden. 

 

Änderungsantrag 155 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.6.7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4.1.6.7. Ein Leiden der Tiere ist während 

ihrer gesamten Lebensdauer, einschließlich 

bei der Schlachtung, so gering wie möglich 

zu halten. 

4.1.6.7. Ein Leiden der Tiere ist während 

ihrer gesamten Lebensdauer, einschließlich 

beim Transport und bei der Schlachtung, 

zu verhindern. 

 

Änderungsantrag 156 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.6.8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4.1.6.8. Beim Schlachten wird darauf 

geachtet, dass die Fische sofort betäubt 

sind und keinen Schmerz empfinden. Beim 

Manipulieren der Tiere vor dem Schlachten 

wird darauf geachtet, Verletzungen und 

4.1.6.8. Beim Schlachten wird darauf 

geachtet, dass die Fische sofort betäubt 

sind und keinen Schmerz empfinden. Beim 

Manipulieren der Tiere vor dem Schlachten 

wird darauf geachtet, Verletzungen und 
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Stress auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Bei der Entscheidung über die beste 

Schlachtmethode muss den 

unterschiedlichen Fischgrößen, Arten und 

Produktionsstandorten Rechnung getragen 

werden. 

Stress auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Bei der Entscheidung über die beste 

Schlachtmethode muss den 

unterschiedlichen Fischgrößen, Arten und 

Produktionsstandorten Rechnung getragen 

werden. Die Schlachtung durch 

Ausbluten des Fisches und Exposition 

gegenüber Kohlendioxid ist untersagt. 

Krebstiere dürfen nur unter Verwendung 

von elektrischer 

Betäubungs-/Tötungsausrüstung getötet 

werden. 

 

Änderungsantrag 157 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil III – Nummer 4.1.6.8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4.1.6.8a. Der Verkauf von lebenden 

Fischen aus ökologischer/biologischer 

Produktion ist untersagt. 

 

Änderungsantrag 158 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil IV – Nummer 2.2.4 – Buchstabe b – Ziffer iii – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Algen, einschließlich Meeresalgen – Algen, einschließlich Meeresalgen und 

Lithothamnium 

Begründung 

Die Lithothamnium-Alge wird aufgrund ihres hohen Kalziumgehaltes bereits in der 

Herstellung ökologischer/biologischer Milchgetränke auf Pflanzenbasis verwendet, ohne dass 

weitere Zusatzstoffe benötigt werden. Dies sollte auch auf der Ebene der EU möglich sein. 
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